
 

 

  

PÄDAGOGISCHE FACHKRÄFTE (W/M/D) für die 

AMBULANTEN DIENSTE  

und dem  

INTENSIV BETREUTEN WOHNEN  

 
 
Qualifikation:  SozialpädagogIn, SozialarbeiterIn und vergleichbarer Abschluss mit Berufserfahrung.  

    Wünschenswert sind Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen,  

    sowie in der Beratung von Familien und systemische Grundkenntnisse. 

Ort:   Mönchengladbach 

Zeitpunkt: Ab dem 01.02.2024 

Stellenumfang: Unbefristete Vollzeitstelle (39 Std.) 

 

 

Stellenbeschreibung: 

 

Arbeit in den Ambulanten Diensten / Arbeit mit Familien: Sozialpädagogische Familienhilfe, 

Familientherapie, Ambulantes Clearing, Begleiteter Umgang,  

 

sowie  

 

Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen / im Rahmen des Betreuten Wohnens: Begleitung 

und Unterstützung bei der Verselbständigung, Erziehungsbeistandschaft, Betreuungsweisung, 

Individualpädagogische Angebote 

 

Die Arbeitszeit ist flexibel und richtet sich nach dem Bedarf der Klienten. 

 

 

Wir bieten: 

 

 Mitarbeit in einem engagierten und erfahrenen Team 

 Enger Einarbeitungsprozess  

 Regelmäßige kollegiale Beratung und Interne Supervision 

 Weiterqualifizierung durch interne und externe Fortbildungsangebote 

 Vergütung nach BAT KF sowie Zusatzversorgungsleistungen 

 Technische Ausrüstung zum mobilen Arbeiten 

 

 

 



 

 

 

Kenntnisse: 

 

 Berufliche und fachliche Qualifikation 

 Kooperations- und Konfliktfähigkeit 

 Empathie 

 Ressourcenorientiertes Arbeiten 

 Engagement, Flexibilität und die Fähigkeit eigenständig und verantwortungsvoll zu 

handeln 

 Gültigen Führerschein und PKW 

 PC-Kenntnisse 

 

 

Sie haben noch Fragen? 

 
Frau Laufs beantwortet sie gerne: Telefonnummer 0173 7406650 

 

 
Bewerbung an: 

 
Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte mit den üblichen Unterlagen 

an: 

 

Ev. Jugend- und Familienhilfe gGmbH 

Frau Laufs 

Sebastianusstr. 1 · 41564 Kaarst 

 
oder als PDF-Datei(en) per Mail an: 

 

bewerbung@jugend-und-familienhilfe.de 

 

 

Ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis sollte zeitnah vorliegen. 


